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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haus halte 
 

Die folgenden Erklärungen dienen zum besseren Verständnis der Gemeinderechnung. Die 
Rechnungslegung der Zuger Gemeinden orientiert sich ab dem 1. Januar 2015 am „Harmonisierten 
Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)" der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz. Vorschriften 
bezüglich der Erstellung des Budgets und der Jahresrechnung sind im Gesetz über den Finanzhaushalt 
des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz) vom 31. August 2006, im Gesetz über die 
Organisation und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) vom 4. September 1980 sowie in 
der Gemeindeordnung vom 17. März 2008 festgehalten. Demnach richtet sich die Haushaltführung 
nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit. 
Laufende Rechnung  
Die Laufende Rechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie 
enthält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und 
Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der 
Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung 
des Steuerfusses. 
Investitionsrechnung  
Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich 
geführte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für 
Sachwerte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können 
(Verwaltungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von 
Verwaltungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, 
Überträgen vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter. Die Nettoinvestitionen 
sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschreibungspflicht. 
Bilanz  

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Schuldenstruktur der Gemeinde zu Jahresbeginn und zum 
Jahresende. Sie umfasst die Aktiven (Finanz- und Verwaltungsvermögen) und Passiven (Fremd- und 
Eigenkapital). 
Abschreibungen  
Mittels Abschreibung wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird eine 
angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Die Abschreibungen 
werden nach wie vor degressiv mit 10 % auf dem Buchwert vorgenommen. Nach der Teilrevision des 
Finanzhaushaltgesetzes wird allenfalls auf die lineare Methode gewechselt. und über die 
Nutzungsdauer abgeschrieben. 
Spezialfinanzierungen  
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche 
verursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Die 
Abwasserbeseitigung wird als Spezialfinanzierung geführt. Zudem werden die Wasserversorgung und 
die Elektrizitätsversorgung in einer eigenen Buchhaltung des Wasser- und Elektrizitätswerks 
Steinhausen (WESt) geführt. 
   


